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Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 45/0711/WP17
öffentlich

27.01.2020
FB 45/200

Förderanträge für die Kitas Hermann-Löns-Straße 6 und 
Rollefstraße 2 aus dem KiTa–Investitionsprogramm NRW 2025
Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
18.02.2020 Kinder- und Jugendausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Projekt Hermann-Löns-Straße:
Der Kinder- und Jugendausschuss beauftragt die Verwaltung den Förderantrag aus dem Kita-

Investitionsprogramm-NRW 2025 für die Aus- und Umbaumaßnahme in der Tageseinrichtungen für 

Kinder in der Hermann-Löns-Straße 6 für vier neue U3-Plätze zu stellen.

Projekt Rollefstraße:
Der Kinder- und Jugendausschuss beauftragt die Verwaltung den Förderantrag aus dem Kita-

Investitionsprogramm-NRW 2025 für die Aus- und Umbaumaßnahme in der Tageseinrichtungen für 

Kinder in der Rollefstraße 2 für vier neue U3-Plätze zu stellen.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ 

keine ausreichende 

Deckung vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folgekoste

n (alt)

Folgekost

en (neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ 

keine ausreichende 

Deckung vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden
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Erläuterungen:
1.   Ausgangslage

Durch den Wegfall von Jugendamtbudgets im Rahmen des Kita-Investitionsprogramms NRW 

2025 und der Einführung einer Ausbaugarantie werden gemäß des Beschlusses der KJA-Vorlage 

„Vorstellung des Kita-Investitionsprogramms NRW 2025“ vom 14.10.2019 

Einzelfallentscheidungen über Maßnahmen mit dem Schwerpunkt zur Schaffung neuer Plätze 

dem Kinder- und Jugendausschuss vorgelegt. 

Diese Vorlage umfasst zwei ähnliche Vorhaben in den Kitas in der Hermann-Löns-Straße 6 und 

Rollefstraße 2. Der Träger akquiriert Fördermittel für die Schaffung von jeweils vier neuen U3-

Plätzen im Sozialraum Aachen Brand (Sozialraum 12).

2.   Projekte
Erstes Projekt: Aus- und Umbaumaßnahme Hermann-Löns-Straße
Innerhalb der vom katholischen Träger „pro futura“ betriebenen Kita wird eine Gruppenform I in 

eine Gruppenform II umgewandelt. Durch diese Umwandlung werden zum einen ü3-Plätze 

abgebaut und zum anderen vier neue U3-Plätze geschaffen. 

Die Umwandlung erfordert bauliche Veränderungen, wie z. B. die Verbesserung der Akustik, den 

Umbau der Toiletten- und Waschgelegenheiten sowie die Einrichtung von 

Kinderwagenstellplätzen  und eines U3-Spielbereichs im Außengelände.

Vor dem Hintergrund, dass nach aktueller Datenlage auch nach der Realisierung von 

anderweitigen Ausbaumaßnahmen (Neubau Tuchfabrik Becker) im Sozialraum 12 nicht die 

politisch beschlossene Zielversorgungsquote im U3-Bereich von 50 % erreicht wird, wird die 

Schaffung der neuen U3-Plätze aus planerischer Sicht befürwortet. Das Vorhaben wurde in die 

Kitabedarfsplanung 2020/2021 und somit in die Versorgungsquoten aufgenommen. Für das 

Kindergartenjahr 2020/2021 wird eine U3-Quote von 42,28 % erreicht und eine ü3-Quote von 

85,32 %. Nach der Realisierung eines weiteren Projektes (Neubau Tuchfabrik Becker) würde nach 

heutigem Stand eine U3-Quote von 47,66 % und eine ü3-Quote von 96,08 % erreicht.

Zweites Projekt: Aus- und Umbaumaßnahme Rollefstraße
Auch die Kita in der Rollefstraße wird von dem katholischen Träger „pro futura“ betrieben und 

plant die Umwandlung einer Gruppenform I in eine Gruppenform II. Durch die Maßnahme werden 

ebenfalls ü3-Plätze abgebaut und zugleich vier neue U3-Plätze geschaffen. 

Die Fördermittel werden für bauliche Maßnahmen genutzt, die im Zusammenhang mit der  

Umwandlung erforderlich werden. So muss ein Durchbruch einer Wand erfolgen, sodass der 

Ruheraum mit dem Differenzierungsraum verbunden werden kann. Zudem müssen Stellplätze für 

Kinderwagen geschaffen werden und die Akustik muss verbessert werden. Zuletzt muss ein 

Spielbereich für die U3-Kinder abgetrennt werden. 
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Die Abteilung FB 45/100, Jugendhilfeplanung, befürwortet auch dieses Vorhaben unter 

Berücksichtigung der bereits genannten Datenlange unter Punkt 2 und somit der nicht erreichten 

Zielversorgungsquote in diesem Sozialraum. 

3.   Fördermittel
Aus dem Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 können für die genannten Aus- und 

Umbaumaßnahmen sowie für die Herrichtung und Ausstattung des Grundstücks zur Schaffung 

neuer U3-Plätze 90 % des individuellen Förderhöchstbetrags pro Platz von 13.000 € generiert 

werden. Die Zweckbindung der Förderung von neuen Plätzen beträgt 10 Jahre ab dem Zeitpunkt 

der Einrichtung der Plätze.

Erstes Projekt: Aus- und Umbaumaßnahme Hermann-Löns-Straße
Durch die Schaffung von vier U3-Plätzen können durch der Träger in Summe 46.800 € an 

Fördergeldern beantragt werden. Der Eigenanteil in Höhe von 5.200 € wird durch „pro futura“ 

getragen.

Zweites Projekt: Aus- und Umbaumaßnahme Rollefstraße
Durch die Schaffung von vier U3-Plätzen können durch der Träger in Summe 46.800 € an 

Fördergeldern beantragt werden. Der Eigenanteil in Höhe von 5.200 € wird durch „pro futura“ 

getragen.

Übersicht Förderantrag Projekt Hermann-Löns-Straße:

Summe 
pauschal Plätze vorher Plätze nachher Betrag

88 78
U3 ü3 U3 ü3

 Förderung 
Aus- und 
Umbau 13.000 €

12 76 16 62
52.000 €

Eigenanteil
Anzahl 

beantragter 
Plätze

Beantragte 
Zuwendung

Eigenanteil 
BetragFörderung 

Aus- und 
Umbau 10 % 4 46.800 € 5.200 €

Übersicht Förderantrag Projekt Rollefstraße:

Summe 
pauschal Plätze vorher Plätze nachher Betrag

88 74
U3 ü3 U3 ü3

Förderung 
Aus- und 
Umbau 13.000 €

12 76 16 58
52.000 €

Eigenanteil
Anzahl 

beantragter 
Plätze

Beantragte 
Zuwendung

Eigenanteil 
BetragFörderung 

Aus- und 
Umbau 10 % 4 46.800 € 5.200 €
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4.   Beschlussvorschläge:
Projekt Hermann-Löns-Straße:

  Die Verwaltung empfiehlt dem Kinder- und Jugendausschuss, die Verwaltung zu beauftragen,  

  einen Antrag auf Förderung von vier neuen U3-Plätzen zu stellen.

  Projekt Rollefstraße:
  Die Verwaltung empfiehlt dem Kinder- und Jugendausschuss, die Verwaltung zu beauftragen,  

  einen Antrag auf Förderung von vier neuen U3-Plätzen zu stellen.

Anlage/n:
Förderantrag
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Anlage 2 zum Antrag des Jugendamtes
Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze 

in Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege

An das
Jugendamt der Stadt/des Kreises 
Aachen

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Runderlass des Ministeriums für Kinder, 
Familien, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW vom 2. April 2019)

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Schaffung von neuen Plätzen für Kinder 
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
(Antrag des Trägers)

□ Neubau inkl. Ersteinrichtung sowie Herrichtung und Ausstattung des Grundstücks nach Nr. 2.5.1.1, 
2.5.1.2, 2.5.1.3 a) und 2.5.1.4 a) i. V. m. Nr. 4.4.1.1 der Richtlinien

>3 Aus- und Umbaumaßnahmen sowie Herrichtung und Ausstattung des Grundstücks nach Nr. 2.5.1.1, 
2.5.1.2, 2.5.1.3 a) und 2.5.1.4 a) i. V. m. Nr. 4.4.1.2 der Richtlinien

Ausstattungsmaßnahmen von geeigneten Räumen sowie Herrichtung und Ausstattung des Grundstücks 
1—1 nach Nr. 2.5.2 i. V. m. Nr. 4.4.1.3 der Richtlinien

] Maßnahmen In anderen geeigneten Räumen nach Nr. 2.6.2 der Richtlinien (nur für U3-Kinder)

1 Maßnahmen in der Wohnung der Tagespflegeperson oder der Erziehungsberechtigten nach Nr. 2.6.1 
L J der Richtlinien (nur für U3-Kinder)

Beantragt werden

4 neue Plätze für Kinder unter drei Jahren [Nrn. 2.5.1.1, 2.5.1.3 a) und 2.5.1.4 a)]

neue Plätze für Kinder über drei Jahren (Nur Kindertageseinrichtungen [Nrn. 2.5.1.2, 2.5.1.3 a) und 
2.5.1.4 a)])

1. Träger der Kindertageseinrichtung

Name
Name des Trägers/der Tagespflegeperson
pro futura - Gemeinnütziger Träger katholischer Tageseinrichtungen GmbH

Anschrift
PLZ / Ort / Straße / Kreis
Lukasstr. 12, 52070 Aachen

Auskunft
erteilt:

Name /Tel. (Durchwahl) / E-Mail-Adresse
Herr Zohren 0241 990009611 pro-Futura.zohren@bistum-aachen.de

Seite 1 von 5
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Bankinstitut

Name
Pax Bank Aachen eG
IBAN
DE 76 3706 0193 1022 3300 6

mit der Planung 
beauftragter 
Architekt 1

Name / Tel. (Durchwahl) / E-Mail-Adresse
Architektengemeinschaft Sommer-Birg
Anschrift (PLZ / Ort / Straße / Kreis)
Ringstr, 25, 52078 Aachen

Erlaubnis gern.
~] liegt vor X ist beantragt§ 45/§ 43

SGB VIII

2. Maßnahme

Anschrift der Kindertages
einrichtung/der Räume, 
in denen Tagespflege 
stattfindet

Gemeinde (Ort)
Aachen
Straße
Hermann-Löns-Str. 6

Grundbuch/
Erbbaugrundbuch

von
Aachen
Band
Brand

Blatt
128

Gemarkung
Brand
Flur
11

Parzelle
1308

Der Träger der 
Kindertageseinrichtung ist

j Eigentümer des Grundstücks (Grundbuchauszug Ist beigefügt)

Erbbauberechtioter des Grundstückes (für Jahre)
(Vertrag ist beigefügt)

|X] Nutzer des Gebäudes (Nutzungsvertrag ist beigefügt)

1 Mieter des Gebäudes (Mietvertrag ist beigefügt)

Durchführungszeitraum April 2020 bis Juli 2020
geplanter
Maßnahmenbeginn: April 2020
geplante Vergabe 
des Rohbauauftrags: 1 März 2020
voraussichtlicher Termin 
der Rohbauabnahme: 1 nicht notwendig, Bauantrag ist It. Bauordnungsamt nicht notwendig

geplante Inbetriebnahme: 01.08.2020

geplante Fertigstellung: 01.08.2020
voraussichtlicher Termin 
der Schlussabnahme:1 nicht notwendig, Bauntrag ist It. Bauordnungsamt nicht notwendig

1 Nur bei Bauvorhaben

Seite 2 von 5
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(zusätzliche) Gruppenräume von qm Größe

(zusätzliche) Gruppennebenräume von qm Größe

(zusätzliche) Mehrzweck-/Bewegungsräume von qm Größe

(zusätzliche) Ruheräume von qm Größe

(zusätzliche) Werkräume von qm Größe
Es sollen errichtet bzw. 
eingerichtet werden: (zusätzliche) Personalräume von qm Größe

(zusätzlicher) Sanitär-/Wickelbereich von qm Größe

(zusätzlicher) Versorgungsküchenbereich von qm Größe

(zusätzlicher) Speiseraum von qm Größe

6
(zusätzliche) Abstellmöglichkeiten 
(auch für Kinderwagen) von 12,00 qm Größe

(zusätzlicher) Raum für die Arbeit mit Eltern qm Größe

Anzahl der davon für Kinder unter 3 Jahren: 4
beantragten Plätze

davon für Kinder über 3 Jahren:

Gesamtplätze in der 
Einrichtung VOR 
Durchführung der 
Maßnahme:

in GF I: 40 davon U3: 12

davon Ü3: 28

in GF II:

in GF III:2 48

somit insgesamt U3: 12

somit Insgesamt Ü3: 76

Gesamtplätze in der 
Einrichtung NACH 
Durchführung der 
Maßnahme:

in GF I: 20 davon U3: 6

davon Ü3; 14

in GF II: 10

in GF III:2 48

somit insgesamt U3: 16

somit insgesamt Ü3: 62

2 Bei Beantragung von neuen Plätzen in der GF 111 bitte die Anlage zu § 19 KlBlz In Bezug auf die Belegung in der GF IIIc beachten

Seite 3 von 5
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3. Gesamt kosten

It. beigefügter Kostengliederung (Anlagen 4a / 4b): 61.058,00 €
Davon für U3-Plätze 61.058,00 €
Davon für Ü3-Plätze €

Beantragte Zuwendung (gern. Nr. 4 der Richtlinien): 46.800,00 €

Davon für U3-Plätze 46.800,00 €
Davon für Ü3-Plätze €

4. Begründung

4.1 Zur Notwendigkeit der Maßnahme (u. a.: Beschreibung und Konzeption des Vorhabens)

In enger Absprache mit dem örtlichen Jugendamt soll eine Gruppenform 
I in eine Gruppenform II umgewandelt werden. Damit können neue U3- 
Plätze geschaffen werden und Ü3 Plätze abgebaut werden, die im 
Sozialraum in ausreichender Anzahl angeboten werden. Das 
Raumprogramm für die Gruppenform II ist noch nicht ausreichend. Es 
müssen zwar keine zusätzlichen Räume geschaffen werden, insgesamt 
ist die Kita nicht ausreichend für die Anzahl der U3-Kinder 
gerüstet. Es gibt noch keine Stellplätze für die Kinderwagen, die 
geschaffen werden müssen. In den Gruppenräumen ist die Akustik nicht 
ausreichend gut und muss nachgebessert werden. Die Toiletten und 
Waschgelegenheiten sind für die U3-Kinder nicht tief genug. 
Schließlich fehlt noch Inventar und im Außengelände muss ein 
Spielbereich für die U3 Kinder abgetrennt werden.

4.2 Zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung (u.a.: Eigenmittel, Förderhöhe, 
alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten, unzumutbare Härte)

Ohne eine Bezuschussung ist die Umwandlung nicht möglich. Die 
notwendigen Eigenmittel können zur Verfügung gestellt werden, aber 
nicht die volle Investition. 5

5. Erklärungen

Die Unterzeichnerin/Der Unterzeichner erklärt, dass 

5-1 [X]mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde oder 

Q |mit der Maßnahme bereits begonnen wurde.

Datum des Maßnahmebeginns:

Für das Investitionsprogramm 2017 bis 2020 des Bundes gilt ein Maßnahmenbeginn vor dem 01,07.2016 
und für das Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025 des Landes ein Maßnahmenbeginn vor dem 08.01.2019 
als förderschädlich.

(als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Umsetzung des Vorhabens dienenden rechts
verbindlichen Lelstungs- oder Lieferungsvertrages zu werten) und

Seite 4 von 5
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5.2 die in diesen Unterlagen gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

5.3 er/sie zum Vorsteuerabzug

] berechtigt ist und dies bei der Berechnung der Gesamtkosten berücksichtigt hat. 

[Xi nicht berechtigt ist

5.4 Belehrung zum Datenschutz

er/sie damit einverstanden ist,

X dass die Im Antrag erhobenen (persönlichen) Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung vom ört
lichen Jugendamt an das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie (LVR-landesjugendamt) über
mittelt werden.

[X]dass die erhobenen Daten (Name, ggf. private Adresse, Adresse der Einrichtung/der Tagespflege
stelle etc.) nach den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung sowie des Haushaltsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen über einen Zeitraum von 10 Jahren nach Abschluss der Maßnahme auf
bewahrt werden.

Hinweis: Für diese Angaben ist nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes NRW (DSG NW) Ihre 
schriftliche Einwilligung unerlässlich.

6. Anlagen

6.1 Vollständige Entwurfszeichnungen, Planungsunterlagen / Grundrisspläne (Bestandsplan und Neu
planung), Bauzeitenplan sowie unbeglaubigter Auszug aus dem Grundbuch / Erbbaugrundbuch

6.2 Bestätigung, dass der Bedarf durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe anerkannt wird

6.3 Kostenaufstellung (It. "Anlage 3 zum Antrag des Jugendamtes")

6.4 Detaillierte Kostengliederung nach DIN 276 - In der jeweils gültigen Fassung (It. "Anlage 4a) bzw. 4b) 
zum Antrag des Jugendamtes") ^

Aachenl4.12.19
(Ort, Datum)

Gemeinnütziger Träger 
katholischer Tageseinrlchtungen 
für Kinder in dun Regionen 
Aachen-Land und Aachen-SJjtf&ßmbH
Lukasstrafie 12 *
i52d?0 Aachen 

-fgr om 1-99 oocrst^ü
Fft.-rw-qw 000 96*20 (rechtsverbindliche Unterschrift, ggf. Siegel 

des Trögers der Einrichtung)

Heinz Zohren
Maschinenschrift. Wiederholung der Unterschrift, Funktion

Seite 5 von 5
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Anlage 3 zum Antrag des Jugendamtes
Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze 

in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Träger der Einrichtung und Anschrift:
pro futura - Gemeinnütziger Träger 
katholischer Tageseinrichtungen für 
Kinder in den Regionen Aachen-Land 
und Aachen-Stadt GmbH 
Lukasstr. 12 
52070 Aachen

Aktenzeichen des Landesjugendamtes (falls bekannt):
42.21-433-20-80.0

Anschrift der Einrichtung
Hermann-Löns-Str. 6 
52078 Aachen

Kostenaufstellung
(zu den Trägerunterlagen vom 14.12.2019 )

Art der Maßnahme Gesamtkosten
Davon Kosten für 

neue Plätze für Kinder 
unter drei Jahren

Davon Kosten für 
neue Plätze für Kinder 

über drei Jahren

Ausgaben für Neubau Inkl. Erstein- 
richtung sowie Herrichtung und Aus
stattung des Grundstücks nach Nrn. 
2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.3 a) und
2.5.1.4 a) i. V. m. Nr. 4.4.1.1 der 
Richtlinien

I-] Maßnahme nach Nr. 2.6.2 der 
Richtlinien (ausschließlich für U3)

Ausgaben für Aus- und Umbaumaß
nahmen sowie Herrichtung und Aus
stattung des Grundstücks nach Nrn, 
2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.3 a) und
2.5.1.4 a) i. V. m. Nr. 4.4.1.2 der 
Richtlinien
[X| Maßnahme nach Nr. 2.6.2 der 

Richtlinien (ausschließlich für U3)

61.058,00 € 61.058,00 G

Ausgaben für Ausstattungsmaßnah
men von geeigneten Räumen sowie 
Herrichtung und Ausstattung des 
Grundstücks nach Nr. 2.5.2 i. V. m. 
Nr. 4.4.1.3 der Richtlinien

ri Maßnahme nach Nr. 2.6.2 der 
Richtlinien (ausschließlich für U3)

Pauschale nach Nr. 2.6.1 1. V. m.
Nr. 4.4.2 der Richtlinien 
(ausschließlich für U3)

Anzahl der Plätze
(500 E/Platz max. 2.500 €)

•

Gesamtkosten: 61.058,00 € 61.058,00 €

pro futurs
Gemeinnütziger Träger
katholischer Tagoseinrichtungen
für Kinder in den Regionen 
AachemLand und Aachcn-Stadt Gm*'
Lukasgtralie 12 
52070 Aachen 
föl. 0241-99 000 96-0

(Ort/Datum/Slegel/Unter$chrift)*

* Bel Maßnahmen 2.5.1.3 a) und 2.5,1.4 a) i. V. m. Nr. 4.4.1 der Richtlinien Ist die Unterschrift des Architekten
zwinoenxLerforderiich - soweit ein solcher eingesetzt wlrdl 
In den übrigen Fällen Ist die Anlage vom Träger der Einrichtung zu unterschreiben.
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Anlage 4a zum Antrag des Jugendamtes

Baukosten
Gliederung der Kosten nach DIN 276

Nr. Kostengruppe Teilbetrag € Gesamtbetrag C mit 
Mehrwertsteuer

100 Grundstück

110 Grundstücks wert

nicht förderungsfähig
120 Grundstücksnebenkosten

130 FrelmachenCBezugsgrÖße Ist dlo Röche des Grundstücks m1 x Kosten Je m3)

Summe Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

210 Herrichten

nicht förderungsfähig

220 Öffentliche Erschließung

230 Nichtöffentliche Erschließung

240 Ausgleichsabgaben

Summe Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk-Baukonstruktion

310 Baugrube

320 Gründung 595,00

330 Außenwände 2.975,00

340 Innenwände

350 Decken

360 Dächer

370 Baukonstruktive Einbauten

390 sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 2.380,00

Summe Bauwerk-Baukonstruktion 5.950,00

400 Bauwerk - Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser, Gasanlagen 8.003,00

420 Wärmeversorgungsanlagen

445 Beleuchtungsanlagen

470 Nutzungsspezifische Anlagen

490 sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

Summe Bauwerk Techn. Anlagen 8.003,00

500 Außenanlagen

510 Geländeflächen

520 Befestigte Flächen 5.950,00

530 Baukonstruktion in Außenanlagen 16.660,00

540 Techn. Anlagen in Außenanlagen 1.785,00

550 Einbauten in Außenanlagen

570 Pflanz- und Saatflächen 4.760,00

590 Sonstige Maßnahme in Außenanlagen 1.785,00

Summe Außenanlagen 30.940,00
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Anlage 4a zum Antrag des Jugendamtes

Baukosten
Gliederung der Kosten nach DIN 276

Nr. Kostengruppe Teilbetrag C Gesamtbetrag € mit 
Mehrwertsteuer

600 Austattung und Kunstwerke

610 Ausstattung 6.645,00 s. Kostengliederung
Ausstattung

619 Ausstattung Sonstiges

620 Kunstwerke nicht förderungsfähig

Summe Ausstattung und Kunstwerke 6.645,00

700 Baunebenkosten

710 Bauherrenaufgaben
nicht förderungsfähig

720 Vorbereitung der Objektplanung

730 Architekten- und Ingenieurleistungen 9.520,00
740 Gutachten und Beratung

750 Kunst
nicht förderungsfähig

760 Finanzierung

770 Allgemeine Baunebenkosten

790 Sonstige Baunebenkosten

Summe Baunebenkosten 9.520,00

Geschätzte Gesamtkosten 61.058,00

Zusammenstellung der Kosten aus der Kostenschätzung

Kostengruppe Teilbetrag C Gesamtbetrag C mit 
Mehrwertsteuer

Summe 100 Grundstück
nicht förderungsfähig

Summe 200 Herrichten und Erschließen

Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen 5.950,00

Summe 400 Bauwerk Techn. Anlagen 8.003,00

Summe 500 Außenanlagen 30.940,00

Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 6.645,00

Summe 700 Baunebenkosten 9.520,00

Geschätzte Gesamtkosten einschl, Umsatzsteuer 61.058,00

Kosten für Berater, Betreuer und Beauftragte sind nur in Ausnahmefällen förderungsfähig.

Die Einbeziehung von Kosten des trägereigenen Personals in die Förderung ist nur dann zulässig, wenn der 
Zuwendungsempfänger nachweisen kann, dass ihm bei der Durchführung des Vorhabens kassenmäßige 
Ausgaben entstehen oder zusätzliche kassenmäßige Ausgaben deshalb nicht entstehen werden, weil das 
eigene Personal eingesetzt wird.
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Anlage 4b zum Antrag des Jugendamtes

Einrichtungskosten
Gliederung der Kosten nach DIN 276

Ausgaben gegliedert nach Kostengruppen der DIN 276 für (Zutreffendes bitte ankreuzen)

x Erst-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung 
in Verbindung mit Bauvorhaben

I HErst-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung
ohne Bauvorhaben

Kostengruppen
Erst-, Ergänzungs- und 

Ersatzbeschaffung 
ohne

Bauvorhaben in C

Erst-, Ergänzungs- und 
Ersatzbeschaffung 

m 11
Bauvorhaben in C

370 Baukonstruktive Einbauten

445 Beleuchtungsanlagen

470 Nutzungsspezifische Anlagen

550 Einbauten in Außenanlagen

610 Ausstattung ($, auch unten) 6.645,00

619 Ausstattung, Sonstiges

Insgesamt 6.645,00

Ausstattungskosten

Bezeichnung Kosten in C

1. Möbel 3.611,00

2. Textilien 2.782,00

3. Arbeitsgerät

4. Beleuchtung

5. sonstiges Gerät 252,00

6. Wirtschaftsgegenstände

Ausstattung gesamt 6.645,00

X

Art der beantragten Ausstattungsinvestition - nicht auszufüllen bei Tagespflegepauscha
len nach Nr. 2.5.1 der Förderrichtlinie -
(zutreffendes bitte ankreuzen / sofern sich die Ausstattungsinvestition auf mehrere der hier genann
ten Förderarten bezieht, ist die Art auszuwählen, die den Hauptschwerpunkt bildet; kann keine Zu
ordnung zu den Kategorien vorgenommen werden ist "Sonstiges" anzukreuzen)

□ Bewegungsförderung (z. B. Einrichtung von Sport- und Bewegungsräumen, Bewegungsparcours)

□ Gesundheitsförderung (z. B. Einrichtung der Küche, Ausstattung des Hygieneraums)

IE Umsetzung von Inklusion (z. B. Umsetzung von Barrierefreiheit, Einrichtung von Schlafräumen)

□ Familienorientierung (z. B. Einrichtung von Eiterncafés oder Räumlichkeiten zur Durchführung 
von Elterngesprächen)

□ Sonstiges / bitte ergänzen:
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Anlage 2 zum Antrag des Jugendamtes
Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze 

in Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege

An das
Jugendamt der Stadt/des Kreises 
Aachen

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Runderlass des Ministeriums für Kinder, 
Familien, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW vom 2. April 2019)

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Schaffung von neuen Plätzen für Kinder 
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
(Antrag des Trägers)

□ Neubau Intel. Ersteinrichtung sowie Herrichtung und Ausstattung des Grundstücks nach Nr. 2.5.1.1, 
2.5,1.2, 2.5.1.3 a) und 2.5.1.4 a) i. V. m. Nr. 4,4.1.1 der Richtlinien

X Aus» und Umbaumaßnahmen sowie Herrichtung und Ausstattung des Grundstücks nach Nr. 2.5.1.1, 
2.5.1.2, 2.5.1.3 a) und 2.5.1.4 a) i. V. m. Nr. 4.4.1.2 der Richtlinien

! ! Ausstattungsmaßnahmen von geeigneten Räumen sowie Herrichtung und Ausstattung des Grundstücks
L J nach Nr. 2.5.2 i. V. m. Nr, 4.4.1.3 der Richtlinien

Maßnahmen In anderen geeigneten Räumen nach Nr, 2.6.2 der Richtlinien (nur für U3-Kinder)

] Maßnahmen in der Wohnung der Tagespflegeperson oder der Erziehungsberechtigten nach Nr. 2.6.1 
1— der Richtlinien (nur für U3-Klnder)

Beantragt werden

4 neue Plätze für Kinder unter drei Jahren [Nrn. 2.5.1.1, 2.5.1.3 a) und 2.5.1.4 a)]

neue Plätze für Kinder über drei Jahren (Nur Kindertageseinrichtungen [Nrn. 2.5,1.2, 2.5.1.3 a) und
2.5.1.4 a)])

1. Träger der Kindertageseinrichtung

Name
Name des Trägers/der Tagespflegeperson

pro futura - Gemeinnütziger Träger katholischer Tageseinrichtungen GmbH

Anschrift
PLZ / Ort / Straße / Kreis

52070 Aachen, Lukasstr. 12

Auskunft
erteilt:

Name /Tel. (Durchwahl) / E-Mail-Adresse

Herr Zohren, 0241 99000960 pro-futura.zohren@bistum-aachen.de

Seite 1 von 5
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Bankinstitut

Name

Pax Bank Aachen eG
IBAN

DE 76 3706 1093 1022 3300 6

mit der Planung 
beauftragter 
Architekt 1

Name / Tel. (Durchwahl) / E-Mail-Adresse
Architektengemeinschaft Sommer-Birk, 0241 1899955, birk-architektur@t-
Anschrift (PLZ / Ort / Straße / Kreis)

Rlngstr. 25,52078 Aachen
Erlaubnis gern.
§ 45/§ 43
SGB VIII

liegt vor X ist beantragt

2. Maßnahme

Anschrift der Kindertages** 
einrichtung/der Räume, 
in denen Tagespflege 
stattfindet

Gemeinde (Ort)

52078 Aachen
Straße

Rollefstr, 2

Grundbuch/
Erbbaugrundbuch

von

Aachen
Band

Brand
Blatt

128
Gemarkung

Brand
Flur

18
Parzelle

1903

Der Träger der 
Kindertageseinrichtung ist

J Eigentümer des Grundstücks (Grundbuchauszug ist beigefügt)

Erbbauberechtigter des Grundstückes (für Jahre)
(Vertrag ist beigefügt)

|Xl Nutzer des Gebäudes (Nutzungsvertrag Ist beigefügt)

Mieter des Gebäudes (Mietvertrag ist beigefügt)

Durchführungszeitraum April 2020 bis Juli 2020
geplanter
Maßnahmenbeginn: April 2020
geplante Vergabe 
des Rohbauauftrags: 1 April 2020
voraussichtlicher Termin 
der Rohbauabnahme:1 entfällt, Bauntrag ist It. Bauordnungsamt nicht notwendig

geplante Inbetriebnahme: August 2020

geplante Fertigstellung: Juli 2020
voraussichtlicher Termin 
der Schlussabnahme:1

1 Nur bei Bauvorhaben
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(zusätzliche) Gruppenräume von qm Größe

(zusätzliche) Gruppennebenräume von qm Größe

(zusätzliche) Mehrzweck-/Bewegungsräume von qm Größe

(zusätzliche) Ruheräume von qm Größe

(zusätzliche) Werkräume von qm Größe
Es sollen errichtet bzw. 
eingerichtet werden: (zusätzliche) Personalräume von qm Größe

(zusätzlicher) SanitärVWIckelbereich von qm Größe

(zusätzlicher) Versorgungsküchenbereich von qm Größe

(zusätzlicher) Speiseraum von qm Größe

1
(zusätzliche) Abstellmöglichkeiten 
(auch für Kinderwagen) von 16,00 qm Größe

(zusätzlicher) Raum für die Arbeit mit Eltern qm Größe

Anzahl der 
beantragten Plätze

davon für Kinder unter 3 Jahren: 4

davon für Kinder über 3 Jahren:

Gesamtplätze in der 
Einrichtung VOR 
Durchführung der 
Maßnahme:

in GF I: 40 davon U3: 12

davon Ü3: 28

in GF II:

in GF III:2 48

somit insgesamt U3: 12

somit Insgesamt Ü3: 76

Gesamtplätze in der 
Einrichtung NACH 
Durchführung der 
Maßnahme:

in GF I: 20 davon U3: 6

davon Ü3: 14

in GF II: 10

in GF III:2 48

somit insgesamt U3: 16

somit insgesamt Ü3: 62

2 Bel Beantragung von neuen Plätzen In der GF III bitte die Anlage zu § 19 KiBlz In Bezug auf die Belegung in der GF IIIc beachten

Seite 3 von 5
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3. Gesamtkosten

It. beigefügter Kostengliederung (Anlagen 4a / 4b): 62.989,00 €

Davon für U3-Plätze 62.989,00 C

Davon für Ü3-Plätze €

Beantragte Zuwendung (gern, Nr. 4 der Richtlinien): 46.800,00 €

Davon für U3-Plätze 46.800,00 €

Davon für Ü3~Plätze €

4. Begründung

4,1 Zur Notwendigkeit der Maßnahme (u, a.: Beschreibung und Konzeption des Vorhabens)

In enger Absprache mit dem örtlichen Jugendamt soll eine Gruppenform 
I in eine Gruppenform II umgewandelt werden. Damit können neue U3- 
Plätze geschaffen werden und Ü3 Plätze abgebaut werden, die im 
Sozialraum in ausreichender Anzahl angeboten werden. Das 
Raumprogramm für die Gruppenform II ist noch nicht ausreichend. Es 
müssen keine zusätzlichen Räume geschaffen werden, aber ein 
Durchbruch einer Wand muss hergestellt werden, damit der Ruheraum 
mit den Differenzierungsraum verbunden werden kann. Außerdem gibt 
noch keine Stellplätze für die Kinderwagen, die geschaffen werden 
müssen. In den Gruppenräumen ist die Akustik nicht ausreichend gut 
und muss nachgebessert werden. Schließlich fehlt noch Inventar und 
im Außengelände muss ein Spielbereich für die U3 Kinder abgetrennt 
werden.
4.2 Zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung (u.a.: Eigenmittel, Förderhöhe, 

alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten, unzumutbare Härte)

Ohne eine Bezuschussung ist die Umwandlung nicht möglich. Die 
notwendigen Eigenmittel können zur Verfügung gestellt werden, aber 
nicht die volle Investition.

5, Erklärungen ,

Die Unterzeichnerin/Der Unterzeichner erklärt, dass

5.1 [X]mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde oder 

I I mit der Maßnahme bereits begonnen wurde.

Datum des Maßnahmebeginns:

Für das Investitionsprogramm 2017 bis 2020 des Bundes gilt ein Maßnahmenbeginn vor dem 01.07.2016 
und für das Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025 des Landes ein Maßnahmenbeginn vor dem 08.01.2019 
als förderschädlich.

(als Vorhabenbeginn Ist grundsätzlich der Abschluss eines der Umsetzung des Vorhabens dienenden rechts
verbindlichen Leistungs- oder Lieferungsvertrages zu werten) und

Seite 4 von 5

18 von 23 in Zusammenstellung



42
12

73
-0

9.
20

19

5.2 die ln diesen Unterlagen gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

5.3 er/sie zum Vorsteuerabzug

j berechtigt ist und dies bei der Berechnung der Gesamtkosten berücksichtigt hat. 

fXj nicht berechtigt ist

5.4 Belehrung zum Datenschutz 

er/sie damit einverstanden Ist,

X dass die im Antrag erhobenen (persönlichen) Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung vom ört
lichen Jugendamt an das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie (LVR-Landesjugendamt) über
mittelt werden.

dass die erhobenen Daten (Name, ggf. private Adresse, Adresse der Einrichtung/der Tagespflege
stelle etc.) nach den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung sowie des Haushaltsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen über einen Zeitraum von 10 Jahren nach Abschluss der Maßnahme auf
bewahrt werden.

Hinweis: Für diese Angaben ist nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes NRW (DSG NW) Ihre 
schriftliche Einwilligung unerlässlich.

6. Anlagen

6.1 Vollständige Entwurfszeichnungen, Planungsunterlagen / Grundrisspläne (Bestandsplan und Neu
planung), Bauzeitenplan sowie unbeglaubigter Auszug aus dem Grundbuch / Erbbaugrundbuch

6.2 Bestätigung, dass der Bedarf durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe anerkannt wird

6.3 Küstenaufstellung (It. "Anlage 3 zum Antrag des Jugendamtes")

6.4 Detaillierte Kostengliederung nach DIN 276 - in der jeweils gültigen Fassung (It. "Anlage 4a) bzw. 4b) 
zum Antrag des Jugendamtes")

Aachen 14,12.19
(Ort, Datum)

pro futurs
Gemeinnütziger Träger 
katholischer Tageseinrichtungen 
für Kinder in den Regionen 
■AaehêH-Lond und Aaohee-Stadt 
Lukasstralie 12 
52070 Aachen 
Tel. 0241-Öü 000 96-0

(rechtsverbindliche Unterschrift, ggf. Siegel 
des Trägers der Einrichtung)

Fax 0241-99 nOO 9fi-?r

Heinz Zohren
Maschinenschrift. Wiederholung der Unterschrift, Funktion
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19 von 23 in Zusammenstellung



42
12

74
-0

9.
20

19
Anlage 3 zum Antrag des Jugendamtes

Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze 
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Träger der Einrichtung und Anschrift:'
pro futura - Gemeinnütziger Träger
katholischer Tageseinrichtungen für
Kinder in den Regionen Aachen-Land
und Aachen-Stadt GmbH
Lukasstr. 12
52070

Aktenzeichen des Landesjugendamtes (falls bekannt): 

42.21-433-20-45.0

Anschrift der Einrichtung

Rollefstr. 2, 52078 Aachen

Kostenaufstellung
(zu den Trägerunterlagen vom 14.12.2019 )

Art der Maßnahme Gesamtkosten
Davon Kosten für 

neue Plätze für Kinder 
unter drei Jahren

Davon Kosten für 
neue Plätze für Kinder 

über drei Jahren

Ausgaben für Neubau Inkl. Erstein
richtung sowie Herrichtung und Aus
stattung des Grundstücks nach Nrn. 
2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.3 9) und
2.5.1.4 a) i. V. m. Nr. 4.4.1.1 der 
Richtlinien
H Maßnahme nach Nr. 2.6.2 der 

Richtlinien (ausschließlich für U3)

Ausgaben für Aus- und Umbaumaß
nahmen sowie Herrichtung und Aus
stattung des Grundstücks nach Nrn. 
2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.3 a) und
2.5.1.4 a) i. V. m. Nr. 4.4.1.2 der 
Richtlinien
[X] Maßnahme nach Nr. 2.6.2 der 

Richtlinien (ausschließlich für U3)

62.989,00 € 62.989,00 €

Ausgaben für Ausstattungsmaßnah
men von geeigneten Räumen sowie 
Herrichtung und Ausstattung des 
Grundstücks nach Nr. 2.5.2 i. V. m. 
Nr. 4.4.1.3 der Richtlinien
~] Maßnahme nach Nr. 2.6.2 der 

Richtlinien (ausschließlich für U3)

Pauschale nach Nr. 2.6.1 i. V. m.
Nr, 4.4.2 der Richtlinien 
(ausschließlich für U3)

Anzahl der Plätze
(500 C/Platz max. 2.500 €)

•

Gesamtkosten; 62.989,00 € 62.989/00 €

pro futura
Gemeinnütziger Träger 
Katholischer Tagoseinrichtungen 
für Kinder in den Regionen 
Aachen-Land und Aachen-Stadt
Lukasstraße 12
52070 Aachen (Ort/Datum/Siegel/Unterschrift)*
Tel. 0241-99 000 96-0 
Fax 0241-99 000 90-20

* Bel Maßnahmen nach Nr. 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.3 a) und 2.5.1.4 a) I. V. m. Nr. 4.4.1 der Richtlinien Ist die Unterschrift des Architekten 
zwingend erforder lich - soweit ein solcher eingesetzt wird!
In den übrigen Fällen 1st die Anlage vom Trägerder Einrichtung zu unterschreiben.
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Anlage 4a zum Antrag des Jugendamtes

Baukosten
Gliederung der Kosten nach DIN 276

Nr. Kostengruppe Teilbetrag € Gesamtbetrag C mit 
Mehrwertsteuer

100 Grundstück

110 Grundstückswert

nicht förderungsfähig
120 Grundstücksnebenkosten

130 Freimachen(Bezugsgrößo Ist die Fläche des Grundstücks m* x Kosten Je m3)

Summe Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

210 Herrichten

nicht förderungsfähig

220 Öffentliche Erschließung

230 Nichtöffentliche Erschließung •

240 Ausgleichsabgaben

Summe Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk-Baukonstruktion

310 Baugrube

320 Gründung 3.570,00

330 Außenwände

340 Innenwände 7.687,00

350 Decken 8.687,00

360 Dächer

370 Baukonstruktive Einbauten

390 sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

Summe Bauwerk-Baukonstruktion 19.944/00

400 Bauwerk - Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser, Gasanlagen 10.000,00

420 Wärmeversorgungsaniagen

445 Beleuchtungsanlagen

470 Nutzungsspezifische Anlagen

490 sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

Summe Bauwerk Techn. Anlagen 10.000/00

500 Außenanlagen

510 Geländeflächen

520 Befestigte Flächen

530 Baukonstruktion in Außenanlagen

540 Techn. Anlagen In Außenanlagen 11.900,00

550 Einbauten in Außenanlagen

570 Pflanz- und Saatflächen

590 Sonstige Maßnahme in Außenanlagen 5.345,00

Summe Außenanlagen 17.245,00
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Anlage 4a zum Antrag des Jugendamtes

Baukosten
Gliederung der Kosten nach DIN 276

Nr. Kostengruppe Teilbetrag € Gesamtbetrag C mit 
Mehrwertsteuer

600 Austattung und Kunstwerke

610 Ausstattung 15.800,00 s. Kostengliederuny
Ausstattung

619 Ausstattung Sonstiges

620 Kunstwerke nicht förderungsfähig

Summe Ausstattung und Kunstwerke 15.800,00

700 Baunebenkosten

710 Bauherrenaufgaben
nicht förderungsföhig

720 Vorbereitung der Objektplanung

730 Architekten- und Ingenieurleistungen

740 Gutachten und Beratung

750 Kunst
nicht förderungsfähig

760 Finanzierung

770 Allgemeine Baunebenkosten

790 Sonstige Baunebenkosten

Summe Baunebenkosten

Geschätzte Gesamtkosten 62.989,00

Zusammenstellung der Kosten aus der Kostenschätzung

Kostengruppe Teilbetrag C Gesamtbetrag C mit 
Mehrwertsteuer

Summe 100 Grundstück
nicht förderungsfähig

Summe 200 Herrichten und Erschließen

Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen 19.944,00

Summe 400 Bauwerk Techn. Anlagen 10.000,00

Summe 500 Außenanlagen 17.245,00

Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 15.800,00

Summe 700 Baunebenkosten

Geschätzte Gesamtkosten einschl. Umsatzsteuer 62.989,00

Kosten für Berater, Betreuer und Beauftragte sind nur in Ausnahmefällen förderungsfähig.

Die Einbeziehung von Kosten des trägereigenen Personals in die Förderung ist nur dann zulässig, wenn der 
Zuwendungsempfänger nachweisen kann, dass ihm bei der Durchführung des Vorhabens kassenmäßige 
Ausgaben entstehen oder zusätzliche kassenmäßige Ausgaben deshalb nicht entstehen werden, well das 
eigene Personal eingesetzt wird.
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Anlage 4b zum Antrag des Jugendamtes

Ausgaben gegliedert nach Kostengruppen der DIN 276 für (Zutreffendes bitte ankreuzen)

QErst-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung [ | Erst-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung
in Verbindung mit Bauvorhaben ohne Bauvorhaben

Einrichtungskosten
Gliederung der Kosten nach DIN 276

Kostengruppen
Erst-, Ergänzungs- und 

Ersatzbeschaffung 
ohne

Bauvorhaben in C

Erst-, Ergänzungs- und 
Ersatzbeschaffung 

m i t
Bauvorhaben in C

370 Baukonstruktive Einbauten

445 Beleuchtungsanlagen

470 Nutzungsspezifische Anlagen

550 Einbauten in Außenanlagen

610 Ausstattung (s. auch unten) 15.800,00

619 Ausstattung, Sonstiges

Insgesamt 15.800,00

Ausstattungskosten

Bezeichnung Kosten in €

1. Möbel 3.284,00

2. Textilien 2.310,00

3. Arbeitsgerät

4, Beleuchtung

5. sonstiges Gerät 10.206,00

6. Wirtschaftsgegenstände

Ausstattung gesamt 15.800,00

X

Art der beantragten Ausstattungsinvestition ~ nicht auszufülien bei Tagespflegepauscha
len nach Nr. 2.5.1 der Förderrichtlinie -
(zutreffendes bitte ankreuzen / sofern sich die Ausstattungsinvestition auf mehrere der hier genann
ten Förderarten bezieht, ist die Art auszuwählen, die den Hauptschwerpunkt bildet; kann keine Zu
ordnung zu den Kategorien vorgenommen werden ist "Sonstiges" anzukreuzen)

□ Bewegungsförderung (z. B. Einrichtung von Sport- und Bewegungsräumen, Bewegungsparcours)

□ Gesundheitsförderung (z. B. Einrichtung der Küche, Ausstattung des Hygieneraum.s)

Umsetzung von Inklusion (z. B. Umsetzung von Barrierefreiheit, Einrichtung von Schlafräumen)

□ Familienorientierung (z. B. Einrichtung von Elterncafés oder Räumlichkeiten zur Durchführung 
von Elterngesprächen)

□ Sonstiges / bitte ergänzen:
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